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1 	T 241/85 

Sachverhalt und Anträge 

Auf den Gegenstand der am 20. Februar 1981 angemeldeten 

europischen Patentanmeldung 81 101 230.1, fUr die die 

Priorität einer frheren Anmeldung vom 11. März 1980 in 

Anspruch genommen wird, ist am 11. Mai 1983 das elf 

Ansprche umfassende europische Patent 0 035 675 erteilt 

worden. 

I. 

Gegen das erteilte Patent haben die beiden Beschwerdeftihrer 

(Einsprechende 01 und 02) und eine weitere Verfahrensbetei-

ligte (Einsprechender 03) Einspruch eingelegt und beantragt, 

das Patent zu widerrufen, da der Gegenstand der unabhängigen 

Ansprche 1 und 4 nicht neu sei bzw. nicht auf einer erfin-
derischen Tätigkeit beruhe. 

Mit Zwischenentscheidung vom 7. August 1985 hat die Em-

spruchsabteilung festgestellt, daL der Aufrechterhaltung des 

Patents mit den in der Mitteilung gemäL Regel 58 (4) LPtJ vom 

19. April 1985 angegebenen Unterlagen EinspruchsgrUnde nach 

Artikel 100 EPU nicht entgegenstnden. 

Gegen die Zwischenentscheidung haben die BeschwerdefUhrer 

am 7. September bzw. 5. Oktober 1985 Beschwerde mit dem An-

trag eingelegt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und 

das Patent zu widerrufen. Die BeschwerdegebiThr ist am 

11. September bzw. am 3. Oktober 1985 entrichtet worden, und 

die schriftlichen BegrVindungen sind am 30. November bzw. 

25. Oktober 1985 eingegangen. 

In der mUndlichen Verhandlung am 21. Juli 1987 haben die Be-

schwerdefUhrer nochmals ihre Ansicht begrUndet, daL der Ge-

genstana des europischen Patents 0 035 675 auch im gender-

ten Umfang mit Riicksicht auf das aus der DE-A-2 756 112 be-

kannte Verfahren nicht neu sel bzw. im Hinblick auf den aus 
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2 	 T 241/85 

diesem Dokument und den Dokuznenten DE-A-2 548 940, DE-B- 	- 
1 226 250 sowie DE-C-]. 508 823 bekannten Stand der Technik 
nicht die erforderliche erfinderische Tätigkeit aufweise 
(Artikel 100 (a) EPO). 

Einer der Beschwerdefihrer hat auLerdem erstmals den Einwand 
erhoben, daf die Erfindung in dem europäischen Patent nicht 
so ausreichend of fenbart sei, daL ein Fachmann sie ausfUhren 

könne (Artikel 100 (b) EPU). 

Die Beschweraegegnerin (Patentinhaberin) 1st dem Vorbringen 
der Beschwerdeflilirer entgegengetreten und hat beantragt, die 
Beschwerden zuri.ickzuweisen. 

Fi).r die weitere Verfahrensbeteiligte war niemana anwesend. 

Die unabhngigen AnsprUche 1 und 4 lauten: 

1. Verfahren zurn Horizonta1stranggiefen von flssigen Metal- 
len, insbesondere von Stahl, bei dern das Gieimetal1 in 
der gekih1ten Horizonta1stranggieikokille unter dem Em-
fluL der Schwerkraft irn Vorratsbehälter steht und auf.er -
dem zustzliche, elektromagnetisch erzeugte Kräfte auf 
das Gie(meta11 in GieIrichtung wirken, wobei der FlUssig-
metalispiegel im Vorratsbehãlter iber der Horizontal- 
stranggieIkoki11e gehalten wird, dadurch gekennzeichnet, 
daL der Flssigmeta1lspiegel im Vorratsbehâlter konti- 
nuierlich zumindest auf der Höhe des höchsten Punktes am 
Umfang des Kokillenquerschnitts der an der EingieLöffnung 
whrend des Giefens urn ein AusfluLrohr zur Atmosphäre 
of fenen oszillierenaen Horizonta1stranggiefkOki1le gehal-
ten wird und daf die resultierende elektromagnetische 

Axialkraft innerhaib der Lange der Horizontaistrang- 
gie1koki1le kontinuierlich auf eine Grbfie geregelt wird, 
bei der dem Flssigmeta1l im of fenen Guerschnitt zwischen 

10 
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3 	 T 241/85 

AusflulLrohr und der Horizonta1stranggie1kokille zurnindest 
das Gleichgewicht gehalten, währenddern der Giefstrang 

kontinuierlich abgezogen wird. 

4. Einrlcht.ung zur Durchfhrung des Verfahrens nach den 

AnsprUchen 1 bis 3, die im wesentlichen aus einern der 
HorizontalstranggieLkokille vorgeschalteten Vorratsgef.f 

und einer urn die Strangachse verlaufenden elektrisch 

erregbaren Magnetspule besteht, dadurch gekennzeichnet, 
daIs an dern Vorratsgefái (3) ein sich horizontal er-
streckendes Ausflul3rohr (13) mit einem in die oszil-
lierende Horizonta1stranggie1kokille (5) hineinragenden 
Abschnitt vorgesehen 1st, wobei zwischen Ausf1urohr (13) 
und Horizontalstranggiefkokille ein Spalt gebildet 1st 
und daLi sich die Magnetspule (18) zurnindest etwa auf den 

Làrigsabschnitt des innerhaib der HorizontalstranggieiL-

kokille (5) befindlichen Abschnittes des Ausflutrohres 
(13) erstreckt. 

VI. Wegen des Sortlauts der erteilteri Ansprüche 1 und 4 wird auf 
die EP-B-0 035 675 verwiesen. 

Entscheidungsgrnde 

Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 sowie 

Regel 64 EPU; sie ist daher zu1ssig. 

Zu dem Einwand des Beschwerdefhrers 01, dak der Anspruch 1 
und die sich darauf beziehende Beschreibung keine kiare 

technische Aussage hinsichtlich dér Verfahrensbedingungen 

enthielten und daher auch keine von einem Fachrnann 

nachvollziehbare Lehre vorliege, ist folgendes auszufC2hren: 
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4 	 T 241/85 

2.1. Ir Einwand stUtzt sich auf Artikel 100 (b) EPU, der auf 

Grund von Regel 66 (1) EPU auch im Beschwerdeverfahren 

anzuwenden 1st. 

2.2. Das Vorbringen des in Artikel 100 (b) EPU erwähnten Grundes 

erstmals in der mUndlichen Verhandlung ist im Sinne von 

Artikel 114 (2) EPU als verspátet zu betrachten. Diesen 

Einwand hätte der BeschwerdefUhrer nämlich bereits whrend 

der Einspruchsfrist geltend machen miissen. Fir das 
Nachbringen dieses Grundes bestand auch insofern keine 
Veranlassung, als die Patentanspriche im Verlauf des 

Beschwerdeverfahrens nicht geändert worden sind. 

2.3. Die von der Kaminer, gestitzt auf Artikel 114 (1) EPU, von 
Amts wegen durchgefUhrte Ermittlung hat auferdem ergeben, 

daIs der Einwand des Beschwerdefthrers nicht stichhaltig und 

mithin das versptete Vorbringen unerheblich ist. 

2.4. Gerdib Artikel 114 (2) EPU liegt die Entscheidung Uber die 

BerUcksichtigung verspäteter Vorbringen im pf1ichtgem4Len 

Errnessen der entscheidenden Instanz. In Ausübung dieser 

Befugnis entscheidet deshaib die Kammer, daL das verspätete 

Vorbringen des Beschwerdefthrers im vorliegenden Fall 
infoige fehiender Erhebiichkeit nicht zu berUcksichtigen 

1st. tinter diesen Umstánden gengt es, die Nichtberi.ick-

sichtigung allein mit der Feststeilung, da( das Vorbringeri 

ais verspátet zu betrachten ist (vgl. Abschnitt 2.2. 
hiervor), zu begrUnden. Wer nxn1ich verspätet Umstände oder 

Einwnde vorträgt, die im Hinblick auf die zu treffende 

Entscheidung zudem noch unerheblich sind, hat keinen 

Anspruch, da( die entscheidende Instanz darauf sachlich 

eingeht. 

2.5. Nur am Rande sei vermerkt, daL der Anspruch 1 nur die 

wesentlichen Merkinale wiedergeben soil (vgl. Regel 29 (3) 

S 
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5 	 T 241/85 

EPU), dem Fachmann also nicht in alien Einzelheiten 
vorschreiben muf, was er zu tun hat, urn die jeweils 

geeignete Lösung zu finden. Auf aile Fäile liefert ihrn die 
Beschreibung des angefochtenen Patents die Informationen, 

auf Grund deren er das Verfahren genfâL. Anspruch 1, ohne 

erfinderisch tátig werden zu mUssen, auszufUhren vermag. 

Die EinfUgungen, durch die sich die geltende Fassung von der 
erteilten Fassung der AnsprViche 1 und 4 unterscheidet, fin-

den in der Beschreibung der insoweit mit den ursprUnglichen 

Unterlageri inhaitlich Ubereinstirnrnenden Patentschrift eine 

StUtze (vgl. Spalte 5, Zeilen 23 bis 26, 42 bis 45, 50 bis 
52, Spalte 6, Zeilen 41 bis 43). 

Der Schutzbereich der AnsprUche 1 und 4 ist mithin nicht 

erweitert worden (Artikel 123 (3) EPU). 

Nach der Beschreibung (vgl. EP-B-0 035 675, Spalte 1, Zel-

le 51 bis Spalte 2, Zeile 24) geht die Erfindung aus von dern 
der DE-B-1 296 747 zu entnehrnenden Stand der Technik, der im 

Ubrigen entgegen der Auffassung des BeschwerdefUhrers 01 im 
Oberbegriff des Anspruchs 1 ausreichend berUcksichtigt ist. 

Eel dern bekannten Verfahren werden die auf das Giefmeta1l in 

GieLrichtung wirkenden Krfte durch eine elektrornagnetische 

Pumpe erzeugt, die urn elnen Kanal angeordnet 1st. Durch ihre 

Pumpwirkung wird das Giemeta11 durch den zum Erreichen der 

notwendigen Beschleunigung lang und eng ausgebildeten Kanal 

der Horizontaistranggierkokilie zugefUhrt und in dieser Un-
ter Druck gehalten, urn einen groen FUilungsgrad der Kokille 

und einen besseren Wrmeaustausch zwischen dem Gie1meta1l 
und den Kokiilenwänden zu erreichen. Der lange Kanal bedingt 

relativ hohe Wrmeverluste des flUssigen GieLmetalls, die 

bereits jm Kanal zum Erstarren des GieIrnetalls fUhren k6n- 
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6 	 T 241/85 

nen, sowie eine Begrenzung der Durchsatzmenge an Gie(meta1l. 

Des weiteren ist der Kanal, der einen fUr das Giefen wichti- - 

gen Bereich darsteilt, nur schwierig zu kontrollieren und zu 

handhaben; attherdem ist er stôrungsanfállig. 

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, das Verfah-
ren und die Vorrichtung so weiterzubilden, da( das 

Giefmetall sich ohne Temperaturverluste horizontal 
vergie(en laL.t sowie enge und lange ZufUhrungskanäle 
vermieden werden, d.h. dab grofe Mengen Gie(metal1 pro 

Zeiteinheit abgegossen werden können, und insbesondere den 
FUllungsgrad für grere Kokillenquerschnitte noch weiter zu 

steigern sowie die Zugnglichkeit und die Ausbaufãhigkeit 
der }brizontalstranggiefkoki1le und (etwa vorhandener) 
weiterer Einrichtungsteile zu erleichtern. 

Die PrUfung der Gegenstände der AnsprUche 1 und 4 auf Neu-

belt ergibt folgendes: 

6.1 Bei dem der obengenannten DE-A-2 756 112, insbesondere deren 

Figuren 2 und 3, zu entnehznenden Verfahren nebst Einrichtung 

zum Horizontalstranggiefefl von flUssigen Metallen in einer 
gekUhiten, oszillierenden Ibrizontalstranggie(ikokille steht 

das Gieimetall in der Kokille zwar auch unter aem Einf1u 
der Schwerkraft in dem Vorratsbehälter und wird der FlUs-

sigmetalispiegel Uber dern Wóchsten Punkt aer Horizontal- 

stranggie(kokille gehalten. Zwischen der AusguLöffnung des 

VorratsbeWãlters und der Kokille wird zum Ermglichen des 
Oszillierens jedoch ein Spalt gelassen. Zur Kompensation des 

metallostatischen Drucks im Spaitbereich wird durch den 

Gie(strang in Längsrichtung ein elektrischer Strom geleitet 
und im GieImetall ein dieses uingebendes Wechselmagnetfeld 

induziert. Durch das induzierte Wechselmagnetfeld werden im 

Giefstrang radial nach innen gerichtete Kräfte erzeugt, die 

das GieLmetall irn Spaltbereich zusamrnenhalten und die 
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7 	 T 241/85 

Schwerkraft kompensieren: vgl. Seite 1, Absatz 1; Seite 3, 
Zeilen 12 bis 17, 22 bis 28; Seite 5, Zejie 14 bis Seite 6, 
Zeile 4; Seite 7, Zeilen 20 bis 22. 

Von einer Vorwegnahrne der (egenstände der Anspriiche 1 und 4 
kann schon aus diesem Grund keine Rede sein. 

6.2 Durch die im Recherchenbericht und un Einspruchsverfahren 

genannten Ikurnente sind die Gegenstnde der AnsprUche 1 und 
4 ebenfalls nicht bekanntgeworden. Da die BeschwerdefVthrer 
deren Neuheit diesen Entgegenhaltungen gegeniber nicht be- 

stritten haben, erbrigt sich insoweit eine BegrVindung. 

6.3 Die Gegenstànde der AnsprUche 1 und 4 sind daher neu irn 
Sinne des Artikels 54 EPb. 

7. 	Zur Frage, ob der vorliegende Stand der Technik, vor allern 

die der DE-A-2 756 112 zu entnehrnende Lehre in Verbindung 
mit einer der den Entgegenhaltungen DE-A-2 548 940, 

DE-C-i. 508 823 bzw. DE-B-1 226 250 zu entnehrnenden Lehren, 

die Lehre der Ansprche 1 und 4 nahelegen konnte, ist 
folgendes auszufUhren: 

7.1 Die Lösung der der Erfindung zugrundeliegenden Aufgabe be-

ruht auf dem Gedanken, eine elektromagnetische Pumpe nicht 
nur als Vorrichtung zur Förderung von fitissigen Metallen, 

sondern zugleich auch als Dichtungsmittel zu benutzen, urn 
das AusfluLrohr des Vorratsbehãlters direkt, d.h. ohne zwi-
schengeschalteten Spalt mit der oszillierenden Horizontal-

stranggieikoki11e durch Einführen in die Kokille unter Auf-

rechterhaltung eines zur Eingiefoffnung offenen Guerschnitts 

zu verbinden, der die Relativbewegungen der Horizontal-

stranggiel3kokille gegenUber dem AusfluIrohr imrner 

gewhr1eistet und ein %andern der Gie1rneta11front während 

des kontinuierlichen Abziehens des Giefstrangs auch entgegen 

der GieBrichtung ernfOglicht, ohne daf3 die Kokille ausläuft. 
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8 	 T 241/85 

Dies wird dadurch erreicht, daL die elektromagnetischen 
Kráfte innerhaib der Lange der Horizonta1stranggiekokille 
erzeugt und in Abstimznung mit der Flussigmetalisaule im 
Vorratsbehlter sowie in der Horizontalstranggieekokille 
kontinuierlich auf eine Gróbe geregelt werden, bei der dem 

Gie1meta11 im of fenen Querschnitt das Gleichgewicht gehalten 

wir d. 

7.2 Nach der Lehre der DE-A-2 756 112 wird das Oszillieren der 
Kokille gegenUber dem Vorratsbehälter, wie schon erwahnt, 
durch einen Spalt zwischen diesen Teilen ermbglicht und der 
Giestrang in diesem Bereich durch die von den im Giestrang 
induzierten Wechselmagnetfeldern erzeugten, radial nach 

innen gerichteten Kräfte abgestUtzt. Die nach dem in dieser 
Entgegenhaltung beschriebenen Prinzip elektromagnetisch 
erzeugten Kräfte Uben auf den GieLstrang keine purupende 

Wirkung in axialer Richtung im Sinne einer elektro-
magrietischen Pumpe aus. Denn bekanntlich wird beirn 
Stranggiefen unter Benutzung einer elektromagnetischen Pumpe 

die magnetische Pumpwirkung entweder dadurch erzeugt, daL 

man einen elektrischen Strom quer durch den filissigen 
Metalistrang whrend des horizoritalen Ausflie1ens schickt 

und ein Magnetfeld im wesentlichen senkrecht zur Richtung 
des elektrischen Stroms und zur AusflieLrichtung des Metalls 

anlegt, oder dadurch, daf man ein das Gie(metal1 

durchsetzendes )lagnetfeld erzeugt, weiches sich in Richtung 

des ausflieenden f1ssigen Giemeta11s verschiebt: vgl. 
DE-B-1 296 747, Spalte 1, Zeilen 49 bis 60 und Spalte 2, 

Zeile 36 bis Spalte 3, Zeile 4. 
Da die elektromagnetisch erzeugten Kräfte nicht in axialer 

Richtung im Sinne einer Pumpe wirken, konnte die DE-A- 

2 756 112 des weiteren auch keine Anregung geben, kontinu-

lerlich einen Druck auf das Giemetal1 in der oszillierenden 

}brizontalstranggieLkokille auszuUben, wodurch einerseits 

ein hoher Fllungsgrad der Horizonta1strafl9gieikOki11e er- 
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9 	 T 241/85 

reicht und andererseits die an der EingieLffnung urn em 
Ausflubrohr des Vorratsbehãlters zur Atmosphre of fene Os-

zillierende Ebrizontalstranggiebkokille whrend des 
Abziehens des Giebstrangs abgedichtet wira. 

7.3 Es trifft zu, dab es aus der DE-A-2 548 940 (vgl. insbeson-

dere Seite 1, Absatz 2; Seite 2, Absatz 2, Seite 3, Ab-

satz 4; Seite 5, Absatz 3) bekannt ist, den Spalt zwischen 
einem ZufVthrkanal für Giebmetalli und einer oszillierenden 

Horizontalstranggiebkokille durch elektromagnetische Krfte 
abzudichten. Hierzu wird nach der Lehre dieses Dokurnents 
eine mit Wechselstrom gespeiste Spule verwendet, die an der 
Stirnseite der Kokille urn den Zuführkanal herum angeordnet 
wird (Figur 4). Sie induziert im Giebmetall Strbme, wodurch 
eine Abstobkraft zwischen der Spule und dem Gie.brnetall ent- 

steht (vgl. Seite 3, Absatz 3). Diese sowohi in als auch 

entgegen der Giebrichtung wirkende Kraft verhindert ein Em-
sickern des Giebmetalls in den Spalt. Diese Entgegenhaltung 
gibt aber keirie Anregung, eine Spaltabdichtung mittels 

elektromagnetischer Kräfte so auszufUhren, dab die induzier-

ten Strörne in einer soichen Weise gerichtet sind, dab die 

Rtickwirkung der induzierten Strbme auf die induzierten Fel-

der die erforderlichen purnpenden Kräfte erzeugt (vgl. DE-B-

1 296 747, Spalte 2, Zeile 66 bis Spalte 3, Zeile 4), und in 

einern Bereich innerhaib der Horizontalgiebkokille, in dem 

sich der ZufUhrkanal und die Horizontalstranggiebkokille 

Uberschneiden, kontinuierlich derart geregelt weraen, dab 

die resultierende elektromagnetische Axialkraft das Giebme-
tall irn Spalt bei jeder Relativbewegung der Kokille gegen-

.iber dem ZufUl-irkanal zurnindest im Gleichgewicht halt, wie 
dies bel dem Verfahren nach Anspruch 1 des angefochtenen 

Patents der Fall ist. 

7.4 Eine weitere Möglichkeit der Abdichtung der Anschlubstelle 

ej.nes Ausflubrohrs eines Vorratsbehalters an einer oszillie- 

02749 	 .../... 



10 	 T 241/85 

renden Horizonta1stranggieIkoki11e 1st der DE-C-1 508 823 zu 

entnehinen. GemáL dieser Entgegenhaltung wird der Spalt zwi-
schen Fokillen-Innenwand und der Au(enfläche des AusfluL-

rohrs durch ein stnd1g unter einem regulierbaren Druck ste-

hendes Schmiermittel abgedichtet. 

Eine Anwendung von elektromagnetisch erzeugten Kfáf ten in 

der bekannten Vorrichtung und bei dem der Beschreibung ent- 
nehinbaren Verfahren ist in der DE-C-1 508 823 nicht er-

wàhnt. 

7.5 Aus den Ausführungen in den Abschnitten 7.1 bis 7.3 ergibt 
sich, daI der Fachinann auch bei gemeinsamer Wertung der DE-
A-2 756 112 und der DE-A-2 548 940 bzw. der DE-C-1 508 823 
keine Anregung enthält, eine elektromagnetische Purnpe nicht 

nur als Fördermittel, sondern zugleich auch als Dichtungs-

mittel an einer oszillierenden Horizontalstranggiel3kokille 
zu verwenden. 

7.6 Bei dem aus der DE-B-1 226 250 bekannten Verfahren wird der 

noch riicht erstarrte Teil des Giestranges im Bereich der 

Eingiel3bffnung einer nicht aufrecht stehenden Stranggiefko-

kille durch magnetische Dreh-oder Wechselfelder in Drehbewe-

gungen vorbestiinmter Richtung und GróLe versetzt, derart, 
daL der GieLspiege1 an der Eingieföffnung in eine im wesent-

lichen senkrechte Lage zur Strangachse aufgerichtet wird. 

Die Entgegenhaltung 1uit jedoch keine RUckschlUsse zu, da1 
zurn Aufrichten des Gie1spiegels in die senkrechte Lage auch 

in GieIrichtung wirkende, elektromagnetisch erzeugte Kräfte 

benutzt werden. 

Die DE-B-1 226 250 und die weiteren im Recherchenbericht 

bwz. im Einspruchsverfahren genannten Ikuxnente, durch die 

die zur Lösung der der Erfindung zugrundeliegenden Aufgabe 

vorgeschlagenen Merkrnale auch nicht bekanntgeworden sind, 
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11 	T 241/85 

können daher weder fUr sich noch in Verbindung mit den durch 

die in den Abschnitten 7.1 bis 7.3 errterten Entgegenhal-

tungen vermittelten Lehren eine Anregung geben, aufgrund de-

ren der Fachrnann ohne erfinderische Tätigkeitzu einem Ver-

fahren oder einer Einrichtung gemUb der Lehre des An-

spruchs 1 bzw. 4 gelangt. 

7.7 Das Verfahren nach dem Anspruch 1 und der Einrichtung nach 

dem Anspruch 4 beruhen somit auch auf einer erfinderischen 

Ttigkeit im Sinne des Artikels 56 EP). 

Das Patent kann deshaib mit den geltenden AnsprUchen 1 und 4 

und den auf diese Ansprche rUckbezogenen AnsprUchen 2 und 3 

sowie 5 bis 11 in der erteilten Fassung aufrechterhalten 

werden. 

Die geltende Beschreibung unterscheidet sich von der erteil-

ten Fassung nur dadurch, daL sie den geltenden AnsprUchen 1 

und 4 angepaft 1st. Gegen diese Fassung bestehen ebenfalls 

keine Bedenken. 

Entscheidung sformel 

Aus diesen GrUnden wird entschieden: 

Die Beschwerden werden zurckgewiesen. 

Der Geschàftsstellenbeamte 	Der Vorsitzende 

F.Klein 	 C .Maus 
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